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 Veröffentlicht am 23.09.1991

Rechtssatz

Persönliche bzw wirtschaftliche Abhängigkeit ist bei Aufnahme eines Ausländers während seines Urlaubes gegen Kost

und Logis aus Gefälligkeit und von ihm gefälligkeitshalber (einmalig) verrichteter Hilfstätigkeit ohne persönliche

Arbeitsp4icht und zeitlichem Verp4ichtungsverhältnis, wobei dem "Arbeitgeber" auch der wirtschaftliche Erfolg nicht

zugute kommt, nicht gegeben.

Schlagworte

Ausländerbeschäftigung, Arbeitserlaubnis, Nachbarschaftshilfe, Befreiungsschein

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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